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Wie beurteilt ein erfahrener Fachmann unsere

Gehorlosenzeitung?

Der iiber 90 Jahre alte Direktor Singer,
Heidelberg, schreibt in einem Brief:

«Ich bin jetzt 90 Jahre alt. Da mochte man
noch danken fiir all das Gute, das man
erlebt hat.

Vor allem ein Vergeltsgott fiir die Freude,
die mir durch die Zustellung der Schweiz.
Gehorlosenzeitung zuteil wird. Hinter je-
dem der fiihrenden Artikel der gut geglie-
derten Zeitschrift steht ein klares Ziel-
bewusstsein und ausserordentliches Kon-

nen. Mdchten die schweizerischen Gehor-
losen sich in Dankbarkeit bewusst blei-
ben, welchen Schatz sie an ihrer Gehor-
losenzeitung besitzen, die sie in vorbild-
licher Weise iiber das Zeitgeschehen orien-
tiert. Jede Nummer ist fiir mich alten
Mann ein hocherfreuliches Zeugnis des
Idealismus der schweizerischen Fachleute.
Indem ich Sie, Herr Kollege Roth, dazu
begliickwiinsche, bitte ich Sie, meinen
Dank allen noch in Betracht kommenden
Herren iibermitteln zu wollen.» H. Ammann

Wo die Leute die Nacht zum Tag machen

Eine alte Lebensregel lautet: Man soll die
Nacht nicht zum Tag machen! Das bedeu-
tet, dass man am Tag arbeiten und in der
Nacht ausruhen und schlafen soll.

Diese alte und gute Lebensregel kann in
der heutigen Zeit nicht mehr von allen
Menschen befolgt werden. Es muss heute
auch viel Nachtarbeit geleistet werden. In
einer Reihe von Industriebetrieben ruhen
die Maschinen praktisch nie, Die Arbeiter
miissen deshalb im Wechsel zur Nacht-
schicht antreten. — Manche grosse Tages-
zeitungen erscheinen schon in den friithen
Morgenstunden. Das ist nur moglich, weil
sie wdhrend der Nacht gesetzt und ge-
druckt werden. Auch bei den PTT gibt es
Nachtschichten. Bei den SBB rollen auf
den Hauptlinien manche Ziige in der Nacht.
So fahrt zum Beispiel der letzte Schnell-
zug Zirich—Genf um 00.08 Uhr ab und
kommt morgens 5.35 Uhr in Genf an. Und
ohne Nachtbetrieb wire der riesige Giiter-
verkehr auf der Gotthardlinie gar nicht
moglich. Nicht vergessen wollen wir auch
die Arzte und das Pflegepersonal in den
vielen Spitédlern, die Nachtdienst haben.
Nachtdienst ist ferner bei der Polizei, den
Berufsfeuerwehren der grossen Stadte und
bei der Securitas bekannt. Alle diese
Leute miissen oft die Nacht zum Tag
machen. Thr Beruf verpflichtet sie dazu. —
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Es gibt aber neuestens auch

Schulen mit Nachtbetrieb.

Diese Neuigkeit ist natiirlich in Amerika
eingefithrt worden, wo alles mdoglich ist.
In Las Vegas (30 000 Einwohner) im Staate
Nevada 0stlich von Kalifornien beginnt der
Unterricht fiir zirka flinfhundert Schiiler
in Primar- und Mittelschulen um 17.00
Uhr und dauert bis in die ersten Stunden
nach Mitternacht, Las Vegas ist nidmlich
die Stadt der Spielkasinos, die wihrend
der Nacht offen sind. Den reichen Leuten
macht eben das Nachtleben in den Spielka-
sinos und Vergniigungslokalen am meisten
Freude. Ein grosser Teil der einheimischen
Bevolkerung muss deshalb in der Nacht
arbeiten. Die in den Spielkasinos, den Ho-
tels und andern Betrieben beschéftigten
Eltern konnen nur sehr kurze Zeit mit
ihren Kindern zusammensein. Ein geord-
netes Familienleben ist kaum mehr mog-
lich gewesen. Denn die Kinder kamen bis-
her gerade dann von der Schule nach
Hause zuriick, wenn Vater oder Mutter
oder beide zusammen wieder an ihre Ar-
beit gehen mussten. Darum fihrten die
Behorden in den Schulen ebenfalls den
Nachtbetrieb ein. In Las Vegas ist es also
fiur die meisten Leute fast normal, dass die
Nacht zum Tag gemacht wird. Ist das nicht
eine verkehrte Welt? Ro.



	Wie beurteilt ein erfahrener Fachmann unsere Gehörlosenzeitung?

